
· Geschäftsverteilungsplan , 
des Bundesarbeitsgerichts für das Geschäftsjahr 1976 

. A. Gesddiftsverteil~ng 

1. ·Dem Ersten Senat atnd zugewiesen: 

1. Die Verfahren nach § 2 Abs. l Nr. 4, soweit nidl.t anderen 
Senaten zugewiesen, Nr. 5 und Nr. 6 ArbGG, 

2. die Redltsstreitigkeiteri nach § 2 Abs. 1 Nr .. 1 und 2 und 
nadl § 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. l und 2 ArbGG, 
bei denen es sich im Verfahren bei· dem Bundesarbeits· 
geridl.t um folgende Rechtsgebiete handelt: 

a) Verelnigungsfre!belt, 
b) Arbeitskampfrecht, 
c) Betriebsverfassungsrecht und Personalvertretungsredlt, 

soweit nicht .anderen Senaten zugewiesen, 
d) Unternehmensvedassungsredit. · 

II. Dem Zweiten 'Senat stnd zugewiesen:· 

Die Rechtsstreitigkeiten nadi § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und 
nach § 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ArbGG 
sowie die Verfahren nadl § 2 Abs. 1 Nr. 4 ArbGG, bei denen 
es sidl im Vetfahren bei dem Bundesarbeltsgerkht um Fragen 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch . Kündigung 
oder in anderer Weise handelt. Die Fälle nadt §§ 12 ff. BetrVG 
52 und §§ t 11 ff. BetrVG 72 gehören in die Zuständigkeit des 
Ersten Senats. 

. . . . 
· m. Dent D,ttten Senat slnd zugewiesen: 

,1. Die Redlt11streiUgkelten nach t 2 Abs. l Nr. t, 2 und 2 a 
sowie nach § 3 in Verbindung mit § .2 Abs. t Nr. 1, 2 und 
2 a ArbGG, bei denen es sich im Verfahren bei d~m Bun· 

· desarbeitsgerltbt um folgende Rechtsgebiete handelt: 

a) Fragen du Altersversorgung elnschlleßlitb der dies· 
bezügUchen Verfahren nach § 2 Abs. t Nr. 4 ArbGG 
(§§ 87, 16 Abs. 5-8 BetrVG 72), , 

b) Wettbewerbsretbt, insbesondere gesetzliche oder kolJek
tivretbtliche oder vertragliche Wettbewerbsverbote ein· 
stbließlich von Ansprüchen, die eine Verstbwlegenheits· 
pflltbt oder Betriebsgeheimnisse betreffen, 

c) Handelsrecht einstbließlich gewinnorientierter oder um· 
· satzorlentierter Zahlungen, soweit nicht nadl IV 2 der 

Vierte Senat Oder nach V 1 a und b der. Fünfte Senat 
zuständig Ist, 

d) Feiertagsredl.t (Lohnzahl®g än Feiertagen und Bezah· 
lung v.on Feiertagsarbeit), . , . · 

e) Mutterschutzretbt sowie Fragen aus Krankheit der wer· 
. denden Mutter oder Wöc:'hnerin, soweit ,nicht nach II der 
· zweite Senat zustindig iet, . 

f) Jugendarbeitsschutzretbt ohne Jugendurlaub, 
g) Lohnsteuernachuhlungen, 
h) Arbeitnehmererfindungsrecht, 
i) Hausarbeitstagsrecht, 

k) Heimarbeltsredl.t, 
1). Regelungsgesetze. zu Art. 131 GG, . . 

m) Sctladenersatz1 diese Zuständigkeit ist nicht gegeben, 
· wenn es sich um Arbeitskampf, Urlaub oder Gratlflka· 

tton handelt. 
Diese Zust&ndlgkeit gilt auch nicht, wenn die Schaden
ersatzansprüche von der Auslegung von Tarifverträgen, 
Tarifordnungen und .statutarischem Retbt in der Privat· 
wirtsc:'haft sowie im Offentlichen Dienst und bei den 
allilerten Streitkräften abhängen (IV 2, 3). , 

, 2. Handelsvertreterrecht. · 
. V. 

. . IV. Dem Vierten Senat sind zugewiesen: 

· Die Redl~sstreitigkeiten natb § 2 Abs. l Nr. 1 . und 2 bw. 
nadl. § 3 in Verbindung mit § ·2 Abs. 1 Nr, 1 und 2. Ar ' 
bei denen es sich im Verfahren bei dem Bundesarbe1tsgeridi~ . 
um folgende Rechtsgebiete handelt: 

1. Tarifrecht, . · . . · . · · . . ...• 
·2. Auslegung von Tarifverträgen, Tarifordnungen und ... sf~:;rt: : 

tarlsdl.em Recht in der Privatwirtsd1aft sowie. im v •. ·, '. 
Jid!en Dienst und bei den alliierten Streitkräften, gleJdl' '.; 
gültig, ob sie unmittelbar oder auf Grund Arbeitsver .?I'' 
Anwendungen finden, soweit es sieb nicht um fol ...:, 
Rechtsgebiete handelt:· 

· a) Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 
b) Urlaub, · 
c) · Gratifikationen, 
d) Altersversorgung, · 
e) Rechtsfragen bei Krankheit der Arbeitnehmer, 
f} Wettbewerbsretbt im Sinne von III 1 b, 

3. Auslegung von unmittelbar oder kraft Arbeitsvertra!l6' 
,,.- anwendbaren Tarifverträgen, Tarifordnungen und . 

· risdlem Redlt im Offentlidlen Dienst - einschließhdl 
Fragen der Betelligung des Personalrates.,_, sofern es 
um Streitigkeiten über die Eingruppierung, Höhergrup 

· rung, Umgruppierung und Rückgruppi~rung oder um 
Streitigkeiten handelt, die die Beschäftigung von Ar 
nehmern nach bestimmten Vergütungs· oder Lohngru 
·zum Gegenstand haben, · · 

4. Anstellungsretbt der Lehrer, soweit es slch nitbt um, 
gende Fälle handelt: / 
a) Bee~digung des Arbeitsverhältnisses, 

· b) Urlaub, ' 
c) Gratifikation, / 

d) Al!ersversorgung, ·· . 
e} Redltsfragen bei Krankheit iler Arbeitnehmer, . 
f) Wettbewerbsrecht im Sinne von III 1 b. 

V. Dem Ptinften Senat •tnd zugewiesen: 

t'. Die Rechtsstreitigkeiten nach § 2 Abs. t Nr. l und 2 ddl' 
nadl § 3 tn Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Arb 1,/

 
bei denen es sich im Verfahren bei dem Bundesarb61 ·· 
gericht um folgende Rechtsgebiete handelt: 
a) Urlaub einsdlließlich Jugendurlaub, 

· b) Gratifikation. und Sondervergütungen al~er Art, so~, 
· . nitbt der Drttte Senat für gewinnorientlerte oder . . 

satzorientierte Zahlungen zuständig ist, 
c) Rechtsfragen aus Krankheit der Arbeitnehmer, sowelldt~ 

sich nicht um Krankheit einer werdenden Mutter 0 

Wöchnerin handelt, ·' . . :>, 

d) Ansprüche aus Einzelarbeitsverträgen, für die nic:bt 8 .. ' 
anderer Senat zuständig ist, · · , ' 

2. alle sonstigen Redltsstreitigkeiten und Verfahren, fiir 
nicht ein ·anderer Senat zuständig ist,' rt 

3. die AR-Sachen, soweit nldlt die in der Sache beti1fl
8 

Materie in den Gestbäftsberelch eines anderen Seil 
fällt. 

VI. 
1. Für die Zuständigkett . der Senate bleibt die Beteili 

einer juristisdlen Person ·des öffentlichen Rechts 
Betracht, wenn sie den Rechtsstreit. gemäß § 2 
Satz 1 ArbGG führt oder skb als Dritter (§§ 67 ff, zPO 
Redltsstreit beteiligt . 
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2. Fragen der tariflichen Ausschlußfristen sind von dem 
jeweils für die Sache zuständigen Senat zu behandeln. 

VII. 
Bis zur Senatszuteilung sind zuständig: . 

1. Der Zweite Senat mit Ausnahme der zu VII 2 bezeichneten 
Verfahren, · 

2. der Vierte Senat, soweit die P~rteibezeichnung ergibt, 
- daß das Verfahren den Offentlichen Dienst betrifft, · 
Die Senatszuteilung erfolgt, sobald die Zuständigkeit aus den 
vorhandenen Unterlagen erkennbar ist. • 

VIII. 
1. Erachtet der Vorsitzende eines Senats in einem bei sei

ne.m Senat anhängigen Rechtsstreit die die Zuständigkeit 
semes Senats begründenden Rechtsfragen für untergeord
ni;t, so. hat er die Sache an den zuständigen Senat bei zu
stimmung des Vorsitzenden dieses Senats· abzugeben. 
Rechtsfragen in diesem Sinne sind auch Vorfragen. · · 

• 1 

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Senatsvo~sitzen
den Über die Senatszuständigkeit .entscheidet das Präsidium · 
des Bundesarbeitsgerict.ts (s. § 2 Abs. 1 der Geschäftsord-
nung). · 

2. Rechtsstreitigkeiten, In de.nen ein Senat ein Urteil erlassen 
hat und die nochmals, wenn auch wegen eines anderen Tei
les desselben Anspruchs, sei es in dem bisherigen, sei es 
in einem neuen Rechtsstreit, an das Bundesarbeitsgericht 

· gelangen, gehören vor den nunmehr nach der Geschäfts-
verteilung zuständiqen 'Senat. . · . 
Diese Regelung greift auch Platz, wenn der Große Senat 
des Bundesarbeitsgerichts auf Vorlage .eines Senats Be
schluß gefaßt hat. 

·IX. 
Im Falle der Verhinderung der Mitglieder des zuständigen 

Senats und ihrer regelmäßigen Vertreter sind in der alpha· 
betischen Reihenfolge alle übrigen berufsrichterlichen Mitglie- . 

. der des Gerichts zur Vertretung berufen. 

, .. 
B. Besetzung' der Senate 

A. Senate 
1. Senat: 

V9rsitzen!-1er: Präsid~nt des Bundesarbeitsgerichts 
. . Prof. Dr. Müller · 

Regelmäßig~~ Vertreter cfos Vo;sitzenden: · 

1. Beisitzer: 
2. Beisitzer:· 
3, Beisitzer~ 
Regelmäßige 

Richter Prof. Dr. Auffarth 
' Riroter Prof. Dr;· Auffarth 

·Richter Wendel · 
Riditer .Bichler 

Vertreter der Beisitzer: 
Richter ·Siara 
Richter Hillebrecht 

. II. Senat: 

V~:n-sitzende~: : Vorsitzender Richter Dr. Grörtinger . 
Regelmäißger Vertreter des Vorsitzenden: · · 

. · . · Richter Hillebrecht 
1. Beisitzer: Richter Hillel>recht 

3 
Be'.s~tzer: . Richter .Roeper . 

'8eis1tzer: Richter Dr. Jol>s 
Regelmäßige Vertreter der Beisitzer: 

Richter Dr. Feller 
Richt~r Dr. HeHher 

m. Senat: 

Vorsitzender Richter Prof. Dr. Stumpf 
tteigelmtiißi11er Vertreter des Vorsitzenden: 

Richter Dr: Thomas · · 
Richter Dr. Thomas 
Richter Dr. Dieter.ich , , . 

"~•u1uurn1e Vertreter der Beisitzer: 
Richter Wendel 
Richter Roeper 
Rid1ter Dr, Hejther . 

IV. Senat: 

Vorsitzender Ridller Dr. Poelmann 
Vertreter des Vorsitzenden: 

Rich,ter Dr. Neumann 
Richter Dr. Neumanri 
Richter Dr. Feiler 

Vertreter der Beisitzer: 
Richter Prof. Dr. Auffarth 
Richter Bichler · 
Richter Roeper 
Richter Dr. Jobs 

. V. Senat: 

Vorsitzende Richterin Prof. Dr.'. Hilger 
Vertreter der Vorsitzenden: 

Richter Siara 

1. Beisitzer: · Richter Siara 
2. Beisitzer: Rid1ter Dr. Heither 

. Regehnäßige Vertreter der Beisitzer: 
Richter Dr; Thomas 
Richter Dr. Dieterich 
Richter D.r. Jobs '. 

';. 

'„ .. 

. .. B. Großer. ~~~~i.:'. <, . 
Dem Großen Senat gehören nach dem. Gesetz an: 

Präsident des Bundesarb,e{tsge.richts 
· Prof. Dr. Müller · · · · 

Vorsitzender Richter, Dr. Poe.lmann 

"Dem Großen Senat sind zugeteilt: . 
·· · Vorsitzender Richter Prof. Dr. Stumpf 

Richter Prof. Dr. Auffarth 
Richter Siara 
Richter Dr. Neumann 

Regelmäßige Vertreter: 
Vorsitzender Richter Dr.• Gröninger 
Vorsitzende Richterin Prcif. Dr. Hilger 
Richter Dr. Feiler · · 

c. Reihenfolge der Vertreter 

Die .regelmäßigen Vertreter der Richter werden .In der auf
geführten Reihenfolge nacheinander her11;ngez?~en, und zwar 
in der Weise, daß .eine möglichst gle1chmäßlge Belastung 
erreidlt wird. 

·D. ·Zuteilung der ehrenamtlich~n Richter .· · 
an die Hin( Senate 

I. Senat · 

· Ehrenamtliche Richter au~ den Kr~isen der Arbelt:nehmer: 
Andersch, Paul Heinz 
Dr. Frey, Erich · · /. 
Gnade,· Albert -,-· auch III. Senat -
Hirschmann, Kurt 
Kehrmann, Karl · . 
Keller, Berthold ,,.- aud1 V., Senat -:-
Mause, Werner · 
Muhr, Gerd 
Musa, Wilhelm 
Schneider, Wolfgang 

·Ehrenamtliche Richter. aus den Kreisen der Arbeitgeber: 
Dr. &Iasig, Rheinhard - auch V. Senat -
Hoffmann, Werner 
Hümme, Friedrich-Wilhelm 
Jürging, Claus . 
Dr. Lohauß, Gerhard 
Mager, Ernst-Günther 
Dr. Menzel, Peter · , 
Dr. Mussil, Edgar~ auch III, Senat -
Dr. Osswald, Richarä 
Riede!, Hansjürgen · 
Dr. Rust, Wolfga~g 
Schwarz, Walter - auc:ll U. Senat -



II. Senat 
. '. 

Ehrenamtlic11e Richter aus den Kreisen der Arbeitnehmer: 
Baerbaum, Claus-Jürgen , , 
Fink, Gustav 
Fischer, Norbert 
Hauenschild, Karl 
lhlefeld, Andreas 
Kerrmann, ·Otto 
Mayr, Hans 
Neumann, Franz 
Sickert, Walter 
Thieß, Günter ·. 

_ Zeilinger, Fritz . 
Ehrenamtllche Richter aus den Kreisen der Arbeitgeben 

Dr. Bädlle, Hans-Ulridl · 
Hackmann, Ernst - auch IV. Seoot -
Hammel, Hans 
Dr. Hautmann, Wilhelm 
Dr. Kammann, Karl-Udo 
Dr. Kirchner, Dieter 
Dr. Müller, Gerhard 
Dr. Peppler, Friedridl 
Schwarz, Walter - auch 1. Senat -
Dr. Wiedemann, Gerhard 
Wirtz, Friedrich 

UI. Senat 

Ehrenamtliche Richter aus den Kreisen der .Arbeitnehmer: 
· Donnig, Hermann . · . 

Gnade, Albert - audl t. Senat -
Hoechst, Otto 
Jahnz, Alfred - auch IV. Senat -
Kunze, Eberhard 
Kynast, Horst 
Lichtenstein, Karl_ 
Matthiessen, Horst 
Meyer, Heinz-Werner 
Röglin, Walter - auch V. Senat -
Sclmabel, Karl . 
Dr. Wagner, Wilhelm -- auch V. Senat -

Ehrenamtliche Ridlter aus den Kreisen der Arbeitgeber: 
- Dr. Bermel, Alfons_: auch.IV, Senat -

Dr. Bischoff, Hans~Albredlt 
Clemens, Horst - auch IV. Senat ~ 
Engel, Robert 
Handrad\':, Hermann 
Hartmann,· Richard 
Heimann, Eduard 
Dr. Krems, Gerd 
Dr. Martin, Horst 
Dr. Mussil, Edgar . .....: auch I. Senat -
Pape, Günter · 

· Waydelin, .Walter 

IV: Senat , 
Ehrenamtliche Richter aus den Kreisen der, Arbeitnehmer: 

Bahr, Gerda - auch V. Senat -
Burton, Theodor 
Gröbing, Karl 
Hauk, Helnz 
Jahnz, Alfred - audl III. Senat -
Pfister, Hildegard , 
Priesc.hl, Josef 
Richard, Heinz 
Rudolf, Oskar 
Schmidt, -Siegfried 
Willems; Fritz -

Ehrenamtlidle Richter aus den' Kreisen der Arbeitgeber: 
Dr. Babel, Franz·· 
Dr. Bermel, Alfons - auch IU. Senat -

· Brocksiepe, Karl · 
Clemens, Horst - auch III. Senat -
Hackmann, Ernst - auch II. Senat -
Dr. Jungmann, Heinz · 
Dr. Ridlter, Hans-~hristian . 
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Schaible, Walter 
Sdrnlz-Rupp, Helmut 
Dr. Sohler, Herbert - _ audl V. Senat -
Stemgen„ _Werner, 

V. Senat 

Ehrenamtliche Ridlter aus den Kreisen der Arbeitnehmer: 
Bahr, Gerda - au(;h lV. Senat -
Döring, Arnold 
Heldenreim, Hans 
Keller, Berthold - auch l. Senat ..,
Nitsdle, Lothar 
Polcyn, Hans 
Röglin, Walter - auch III. Senat -
Scherer, Hans , _ 
Schleinkofer, Eduard 
Dr. Wagn'.er, Wilhelm audl III. Senat -
Werner, Willielm 

Ehrenamtlldle .Richter aus den Kreisen der Arbeitgeber: 
Dr. Blasig, Reinhard - audl 1. Senat -

. Dr. Eck, Eridl 
Dr. Gundelach;- Ernst 
Dr. Hirt, Alfred 
Krebs, Erich 
Liebsdl, Ulridl 
Dr. Schönherr, Rudolf 
Seiler, Herbert 
Dr. Sohler, Herbert - auch IV. Senat ;;.... 
Dr. Toeche-Mittler, Theodor 

Bei plötzlicher Verhinderung eines geladenen ehrenamtHdle~ 
Ridlters kann, wenn die Heranziehung eines anderen ebri!llt . 
amtlichen Richters aus der Liste des betreffenden Sen~ts ni~ll 
möglidl ist oder auf erheblidle Schwierigkeiten stoßt, e d 
ehrenamtlicher Richter aus Kassel, den Landkreisen Kassel ~n, 
Münden, aus dem Werra-Meissner-Kreis, aus dem Sc.'h~a lllll 
Eder-Kreis und darüber hinaus aus den Regierungsbezirke!ll 
Kassel, . Hildesheim und Arnsberg oder aus Frankfurt ·8 ; 
Main herangezogen werden. Die danach in ~rage kom.~endElfl -~ 
ehrenamtlidlen Richter werden für die genannten Notfalle dei: ~ 
fünf Senaten des Bubdesa!beitsgerichts zugeteilt; Die e~J:' ~J 

'amtlidlen Richter sind jedesmal in der angegebenen örtll '""1t' ~ 
Reihenfolge heranzuziehen. · Sind in den einzelnen Kre"'". 'B 

-mehrere ehrenamtliche Ridlter wohnhaft, so sind sie in alphll":·lfi 
betisdler Reihenfolge heranzuziehen. Erklärt sich eine: d:!J 
genannten ehrenamtlichen Ridlter für verhindert, so tntt _"l 
seine Stelle der nädlst~ zu berufende ehrenamtliche Ri~te~ ~ ;.l 
der angegebenen· Reihenfolge. Durch die Heranziehung m - 0 !
fällen ändert sidl nidlts an der Heranziehung der ehr~na~er 
liehen Ridlter in den Senaten, denen sie zugeteilt sind, m 
vorgesehenen Reihenfolge. ·' 

, E., Zuteilung der ehrenamUidlen Ridlter 
an den Großen Senat ' 

Ehrenamtlidle Ridlter aus den Kr~isen de~ Arbeitnehmer:, 
ehrenamtlicher Riditer Dr. Wilhelm Wagner, Nürnberg 

_ ehrenamllidler Ridlter Karl Kehrmann, Neuss 
Regelmäßige Vertreter: ~ · 

ehrenamtlidler. Ridlter Dr. Eridt Frey, Stuttgart 
ehrenamtlicher Richter Gerd Muhr, Düsseldorf 
ehrenamtlicher Ridlter Walter Röglin, Hamburg 
ehrenamtli_dler Ridlter Karl Gröbing, Stuttgart . , 

Ehrenamtlidle Richter aus den Kreisen der Arbeitgeber: 
ehrenamtlidler Ridlter Hansjürgoo Riede!,- Münster 
ehrenamtlicher Richter Dr. Ridlard Osswald, Stuttgart 

Regelmäßige Vertreter: . 
ehrenamtlicher Richter Dr„ Reinhard Blasig, Stuttgart -

· ehrenamtlicher Richter Horst -Clemens, Bonn 
ehrenamtlkber Richter Dr. Edgar Mussil, München · 
ehrenamtlicher Ridlter Dr. Gerhard Müller, Lübeck: -

1 
Bei den regelmäßigen·Vertretern der ehrenamtlichen Ridll~' 

im Großen Senat tritt der zuerst auf Jute Verteter \~'. 
wenn durch Verhinderung -eines s n Mitgliedes 81uf<; 
Vertretung notwendig wird. Bei Verhinderung des zuerst 11 iil• 
geführten Vertreters tritt der nädlstbezeichnete Vertreter e ·· 
und so fort. 


